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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

1. (1)Die Vergütung kann nachträglich auf Antrag eines der Beteiligten nach billigem Ermessen geändert werden,

wenn eine wesentliche Änderung der für die Angemessenheit der Vergütung maßgebenden Verhältnisse

eingetreten ist. Keinesfalls sind jedoch Leistungen zurückzuerstatten, die der Dienstnehmer auf Grund der

früheren Festsetzung empfangen hat. Ebensowenig sind Leistungen, die auf Grund der früheren Festsetzung

bereits bewirkt oder fällig geworden sind, nachträglich zu ergänzen, es sei denn, daß die Vergütung in einer

einmaligen Leistung besteht.

2. (2)Der Anspruch auf Änderung der Vergütung steht dem Dienstnehmer auch im Fall der Übertragung der

Erfindung durch den Dienstgeber auf einen Dritten dann zu, wenn der vom Dienstgeber bei dieser Übertragung

erzielte Erlös in auffälligem Mißverhältnis zu der dem Dienstnehmer gewährten Vergütung steht oder wenn der

Dienstgeber an der Ausnützung der Erfindung beteiligt bleibt und hiebei ein Erträgnis erzielt, das in auffälligem

Mißverhältnis zu der dem Dienstnehmer gewährten Vergütung steht.

3. (3)Der Antrag (Abs. 1 und 2) kann erst nach Ablauf eines Jahres nach der letzten Festsetzung der Vergütung

gestellt werden.
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